
LEASINGVERTRAG 
 
(nachfolgend Leasingnehmer genannt)  (nachfolgend Leasinggeber genannt)     
  

  
      Miet- und Leasinggesellschaft mbH 
      Keplerstraße 14/1     71636 Ludwigsburg 
      Fon: (0 71 41) 6 88 89-0   Fax: (0 71 41) 6 88 89-80 
    
 

schließen unter Zugrundelegung der nachfolgenden Bedingungen einen Leasingvertrag über den in §11 näher bezeichneten Automa-
ten. 
 
§ 1 Laufzeit 
Die Laufzeit des Leasingvertrages beginnt bei  

a)  einem neu aufzustellenden Automaten mit dem Tage der betriebsfertigen Aufstellung. 

b)  einem bereits aufgestellten Automaten mit dem auf den Abschluss des Vertrages folgenden Monatsersten. 

c)  einer technischen Umwandlung eines bereits aufgestellten Automaten mit dem auf die Umwandlung folgenden Monatsersten. 
Die Mindestlaufzeit beträgt         volle Kalendermonate. Der Vertrag verlängert sich jeweils um weitere 6 volle Kalendermonate, 
falls er nicht mit einer Frist von 6 Monaten zum jeweiligen Ablauftermin, erstmals möglich zum Ablauf der Mindestlaufzeit, per Ein-
schreiben gekündigt wird. 
 
§ 2 Abrechnung 

1.  Im Installationsmonat erfolgt die Berechnung der Leasingrate anteilig nach Kalendertagen. 

2.  Nach Ablauf des Installationsmonats wird die Leasingrate jeweils monatlich im Voraus berechnet. 

3.  Bei Textsystemen und EDV-Anlagen erfolgt die Berechnung der Leasingrate im Installationsmonat anteilig nach Kalendertagen, 
anschließend wird die Leasingrate jeweils monatlich im Voraus berechnet. 

 
§ 3 Transportkosten und Lieferung 

 Alle Transportkosten werden nach der jeweils zum Zeitpunkt der Bewegung gültigen Transportkostenpauschale berechnet. 

 Aus der Nichteinhaltung der Lieferfrist können Schadensersatzansprüche, sofern nicht grob fahrlässiges Verhalten vorliegt, nicht 
geltend gemacht werden. Desgleichen muss sich der Leasingnehmer evtl. während der Lieferfrist eintretende Konstruktionsände-
rungen vorbehalten. 

 
§ 4 Rechte des Leasingnehmers bei Zahlungsrückstand 

Ist der Leasingnehmer mit der Zahlung länger als einen Monat im Rückstand, so kann der Leasinggeber fristlos kündigen (§8) o-
der den Automaten zur Sicherung seines Eigentums zurück fordern und vom Leasingnehmer Erfüllung des Vertrages im Übrigen 
verlangen. Im letzteren Fall ist der Leasinggeber auf Wunsch des Leasingnehmers und nachdem dieser die ausstehenden Forde-
rungen beglichen hat, bereit, diesem erneut einen Automaten zu installieren, wobei §3 Ziffer 1 und 2 entsprechend Anwendung 
finden. Der Leasingnehmer hat keinen Anspruch auf Bereitstellung und Anlieferung des demontierten Automaten. 

 
§ 5 Sonstige Pflichten des Leasingnehmers  

1.  Der Transport sowie die Aufstellung und Wartung (Reparaturen einschl. Lieferung und Einbau von Ersatzteilen) des Automaten 
erfolgen ausschließlich durch den Leasinggeber. 

2.  Der Leasingnehmer übernimmt die ausführliche Einweisung für vom Leasingnehmer zu benennende Bedienungskräfte  
für den Automaten. 

3.   Gegen Berechnung führt der Leasinggeber Umsetzungen des Automaten auf Wunsch des Leasingnehmers durch. 
 
§ 6 Sonstige Pflichten des Leasingnehmers 
1.  Der Leasingnehmer verpflichtet sich, 

a)  den Automaten gemäß den ihn zusammen mit dem Automaten übergebenen Bedienungsvorschriften sorgfältig zu behandeln 
und eine verantwortliche Bedienungskraft zu benennen. 

b)  Umsetzungen sowie den Abtransport nur durch den Leasinggeber vornehmen zu lassen. 

c)  dem Leasinggeber den jederzeitigen Zugang zum Automaten und den unverzüglichen Abbau des Automaten nach Beendi-
gung der Leasingzeit sowie im Falle §4 zu ermöglichen. 

d)  den Automaten von Rechten Dritter freizuhalten. 

2.  Er verpflichtet sich ferner, die für die Stromversorgung des Automaten notwendigen elektrischen Anschlüsse legen zu lassen und 
die Stromkosten zu tragen. 

 
§ 7 Mitteilungspflicht in besonderen Fällen 
Der Leasingnehmer hat dem Leasinggeber unverzüglich mitzuteilen, wenn 

a)  Dritte durch Beschlagnahme, Arrest, Pfändung, Hoheitsakte, Ausübung des Leasingnehmerpfandrechts oder ähnliche Maßnah-
men Rechte am Automaten geltend machen oder das Eigentum und/oder den mittelbaren Besitz des Leasingnehmers an den Au-
tomaten beeinträchtigen oder gefährden. 

b)  ein Vergleichs- oder Konkursverfahren über das Vermögen des Leasingnehmers beantragt oder eröffnet wird, oder ein außerge-
richtlicher Vergleich angestrebt wird. 

c)  er seine Zahlungen eingestellt hat. 
 

 

 



 

§ 8 Außerordentliche Kündigung 
Der Leasinggeber kann das Leasingverhältnis fristlos kündigen, wenn einer der §4 und §7 gegebenen Tatbestände vorliegt, sowie 
wenn der Leasingnehmer gegen die Pflichten in §6, Ziffer 1a) und 1b) verstößt. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus sonstigen 
wichtigen Gründen bleibt unberührt. 

 
§ 9 Versicherungs- und Haftungsfragen 

1.  Der dem Leasingnehmer überlassene Automat ist durch den Leasingnehmer gegen Feuer, Explosion, Sturm, Unwetter, Wasser, 
Einbruch und Diebstahl zu versichern. Transportschäden sind durch den Leasinggeber gedeckt. 

2.  Für alle Schäden außerhalb des Automaten haftet der Leasinggeber nur insoweit, als seine Haftpflichtversicherung für den Scha-
densfall eintritt. Die Höhe seines Versicherungsschutzes wird der Leasingnehmer dem Leasinggeber jederzeit auf Anforderung 
mitteilen. Eine Haftung für mittelbare bzw. Folgeschäden wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Haftungseinschränkung gilt 
nicht, sofern grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. 

3.  Für Schäden, die durch eventuelle Betriebsunterbrechung des Automaten oder durch Verzögerung bei der Wartung und Reparatur 
des Automaten entstehen, kann der Leasinggeber außer im Falle grob fahrlässigen Verhaltens nicht haftbar gemacht werden. 

 
§ 10 Sonstige Bestimmungen 

1.  Dieser Vertrag wird mit beiderseitiger Unterzeichnung verbindlich. Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieses Vertra-
ges bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Abänderungen auf dem Vertragsformular oder mündliche Nebenabre-
den - auch solche vor Vertragsabschluß - haben keinerlei Rechtswirksamkeit. 

2.  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder ungültig werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages 
im Übrigen nicht berührt. In einem solchen Falle ist die ungültige Bestimmung in dem Sinne umzudeuten oder zu ergänzen, daß 
der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. 

3.  Der Leasingnehmer bestätigt, über das Installationsgewicht des Automaten unterrichtet worden zu sein und versichert, daß dessen 
Installation bautechnisch nichts im Wege steht. 

4.  Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentliche rechtliche Sondervermögen ist Ludwigs-
burg. Im Übrigen ist Ludwigsburg Gerichtsstand für Ansprüche im Mahnverfahren und für Klagen gegen Personen, deren Aufent-
haltsort unbekannt ist. 

 
§ 11 Leasingpreis 
1. Durch schriftliche Änderungsanzeige kann der Leasinggeber die in den Konditionen genannten Preise unter Einhaltung einer Frist 

von drei Kalendermonaten zum Monatsende (Änderungsfrist) ändern. Im Falle der Preiserhöhung ist der Leasingnehmer berech-
tigt, das Leasingverhältnis mit einer Frist von zwei Kalendermonaten zum Ende der Änderungsfrist zu kündigen, anderenfalls gel-
ten die geänderten Preise nach Ablauf der Änderungsfrist als vereinbart. Ersatzansprüche gegen den Leasinggeber können aus 
einer derartigen Preisänderung nicht hergeleitet werden. 

2. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
3. Der Leasingpreis für den Automaten ergibt sich aus nachfolgender Aufstellung: 
 

Beschreibung des Leasinggegenstandes 
 

 
 

Laufzeit in Monaten 
 
 

 

Leasingrate pro Monat 
 
 
 

 

 

 

 

zuzüglich Mehrwertsteuer 
 

 

§ 12 SEPA-Basislastschrift-Mandat  
Ich/Wir ermächtigen die TX Miet- und Leasinggesellschaft mbH Zahlungen von unserem untenstehenden Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Zahlungsempfängerin auf unser Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich/wir sind damit einverstanden, dass zur Erleich-
terung des Zahlungsverkehrs die grundsätzliche 14-tägige Frist für die Information vor Einzug (Pre-Notification) einer fälligen Zahlung bis auf 
2 Tage zu verkürzen. 

  
 
IBAN   

 
 

 
BIC   : 

 
 

Bankname               
 

Der Leasingnehmer erklärt hiermit, daß ihm die Lieferungs- und Gewährleistungsbedingungen des Herstellers oder Lieferanten des 
Leasinggegenstandes bekannt sind und anerkannt werden. 
 
Ludwigsburg, den     
 
 
 
 
 
 
                

 TX Miet- und Leasinggesellschaft mbH  (Leasingnehmer = rechtsverbindliche Unterschrift   
      und Firmenstempel) 


